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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 hinsichtlich 
einer besonderen Maßnahme zur Gewährung einer befristeten 
Sonderunterstützung im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch 

= Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Abweichung von der gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die 
Rolle der nationalen Parlamente in der EU vorgesehenen 
Achtwochenfrist 

= Ergebnis des am 24. Juni 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 17/20 

Datum der Annahme des Beschlusses über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens durch den AStV: 24.6.2020 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten. 
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ANLAGE 1 
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ANLAGE 2 DG F 2C  DE 
 

ANLAGE 2 

ERKLÄRUNG 

 

 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission erkennt die Bemühungen des Europäischen Parlaments und des Rates um eine 

rasche Einigung an, kann jedoch die Änderung, mit der der prozentuale Höchstsatz des 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, den die 

Mitgliedstaaten für diese Maßnahme verwenden können, von 1 % auf 2 % ihres Finanzrahmens 

angehoben wird, nicht unterstützen. Die zusätzlichen Auswirkungen auf die Höhe der Mittel für 

Zahlungen im Jahr 2021 können die laufenden Verhandlungen über den mehrjährigen 

Finanzrahmen negativ beeinflussen und andere Ziele der Programme zur Entwicklung des 

ländlichen Raums gefährden. 

 

______________________ 
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